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 I .  Anmeldung        
  

 TOP: 1.0 

 

Jugendhilfe- und Gesundheitsausschuss 

Sitzungsdatum 12.02.2015 

öffentlich 

Betreff: 
Vereidigung der stimmberechtigten neuen Mitglieder des Jugendhilfeausschusses,  
die nicht dem Stadtrat angehören. 

Anlagen: 
1.1  Schreiben des Kreisjugendrings vom 09.12.2014 
1.2  Beschluss des Stadtrates vom 28.01.2015 - wird als Tischvorlage nachgereicht -  

Bisherige Beratungsfolge: 

Gremium Sitzungsdatum Bericht 
Abstimmungsergebnis 

angenommen abgelehnt vertagt/verwiesen 

                

                

Sachverhalt (kurz): 
Gemäß Art. 17 Abs. 1 des Gesetzes zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG) ist der 
Jugendhilfeausschuss ein beschließender Ausschuss des Stadtrates. Für die dort stimmberechtigten 
Mitglieder, die nicht dem Stadtrat angehören gelten die Vorschriften über die Rechtsverhältnisse der 
Mitglieder des Stadtrates entsprechend (Art. 21 Abs. 1 AGSG). Damit sind die stimmberechtigten 
Mitglieder des Jugendhilfeausschusses, die nicht dem Stadtrat angehören zu vereidigen. 
 
Die Eidesformel lautet: 
„Ich schwöre Treue dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung des 
Freistaates Bayern. 
Ich schwöre, den Gesetzen gehorsam zu sein und meine Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen. 
Ich schwöre, die Rechte der Selbstverwaltung zu wahren und ihren Pflichten nachzukommen, so wahr 
mir Gott helfe.“ 
 
Diese Verpflichtung kann gemäß Art. 37 Abs. 3 des Gesetzes über kommunale Wahlbeamte bzw.  
Art. 31 Abs. 5 der Gemeindeordnung auch ohne die Worte „so wahr mir Gott helfe“ geleistet werden. 
Wer aus Glaubens- oder Gewissensgründen keinen Eid leisten will, hat an Stelle der Worte „ich 
schwöre“ die Worte „ich gelobe“ zu sprechen oder das Gelöbnis mit einer dem Bekenntnis seiner 
Religionsgemeinschaft entsprechenden, gleichwertigen Beteuerungsformel einzuleiten. 

Beschluss-/Gutachtenvorschlag: 
entfällt, da Bericht 
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1a. Finanzielle Auswirkungen: 

  Nein  
 

  
 

Noch offen, weil 
        Ja  

Kosten: 

  noch nicht bezifferbar 

Gesamtkosten       € Folgekosten pro Jahr davon pro Jahr X  

davon investiv       €   begrenzter Zeitraum Sachkosten       € 

davon konsumtiv       €   dauerhaft Personalkosten       € 

1b. Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen sind bereitgestellt: 

    Nein Abstimmung mit Stk (siehe Punkt 4) erforderlich 

  Ja Betrag:       € Profitcenter / Investitionsauftrag:       

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: 

  Nein  

  Ja im Umfang von       Vollkraftstellen (weiter bei 2b) 

2b. Deckung vorhanden: 

  Nein Abstimmung mit OrgA (siehe Punkt 4) erforderlich 

  Ja Stellen-Nr.       

3a. Prüfung der Genderrelevanz durchgeführt: 

  Nein  

  Ja  

3b. Geschlechterrelevante Auswirkungen: 

  Nein  

  Ja: Gendervorgaben sind erfüllt 

4. Abstimmung ist erfolgt mit: 
 

   

 

Ref. I / OrgA 

 

  Deckungsvorschlag akzeptiert 

  keine Stellendeckung vorhanden 

  Einbringung in das Stellenschaffungsverfahren 

 

   

 

Ref. II / Stk 

 

  Deckungsvorschlag akzeptiert 

  keine Haushaltsmittel vorhanden 

  Ein Finanzierungsvorschlag ist noch zu erarbeiten 
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   RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 

   J 

         

         

 
 II. Herrn OBM      
 
 III. Ref. V 

Nürnberg, 23.01.2015 
Prölß 
 
 
 
 (5500) 
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